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1. Einleitung 
Das vorliegende Reglement gibt umfassend Auskunft über den Betrieb der Kin-
derkrippe Sennhof. Es orientiert Eltern, die beabsichtigen, ihr Kind in die Kin-
derkrippe zu bringen, über Grundsätze, Tagesablauf, Personal, Tarife usw. Geld-
geber können Einblick nehmen in Strukturen, Organisation, Finanzen, und weitere 
Interessierte erhalten einen Überblick über den Betrieb. 
 
2. Sinn und Zweck 
In der Kinderkrippe Sennhof werden Kinder ab drei Monaten bis fünf Jahre be-
treut. Den Kindern wird Gelegenheit geboten, sich mit anderen Kindern ausein-
ander zu setzen und mit ihnen zu spielen, aber auch sich allein zu beschäftigen. 
Die ausgebildeten Erwachsenen achten auf eine angemessene Förderung des ein-
zelnen Kindes, in einem vielfältigen und anregenden Umfeld. 
Dieses familienergänzende Angebot steht allen Kindern offen, unabhängig vom 
Grund, weshalb die Eltern ihr Kind in die Kinderkrippe bringen wollen. 
Die Kinderkrippe wird religiös und politisch neutral geführt. 
 
3. Ziele / Grundsätze 
Die ersten Lebensjahre eines Menschen sind für seine persönliche und soziale 
Entwicklung von zentraler Bedeutung. Unsere professionell geführte Kinderkrip-
pe hat zum Ziel, den Kindern einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich ihren Be-
dürfnissen entsprechend entfalten und entwickeln können. Die ausgebildeten Er-
wachsenen sorgen dafür, dass die Kinder in der Gruppe mit und von anderen Kin-
dern lernen, sich erfolgreich mit klaren Regeln für die Gestaltung des Alltags 
und mit ausserfamiliären Beziehungen auseinander setzen. Dabei werden die Kin-
der immer als eigenständige Persönlichkeiten gesehen und individuell gefördert. 
Einerseits halten sie sich regelmässig im Freien auf und nutzen die Bewegungs-
möglichkeiten rund um den Sennhof für lebendiges Spielen; andererseits stehen 
den Kindern Rückzugsmöglichkeiten für ruhige und konzentrierte Beschäftigun-
gen zur Verfügung. Wir arbeiten mit systematischer Bildungsbeobachtung und -
dokumentation anhand des Verfahrens der «Bildungs- und Lerngeschichten». Je-
des Kind erstellt zusammen mit den Betreuungspersonen sein eigenes Portfolio in 
denen die Lerngeschichten, Fotos und Kinderzeichnungen eingeheftet werden. 
Die Eltern geben ihr Einverständnis, dass Fotos von ihrem Kind zu diesem Zweck 
genutzt werden dürfen. 
 
4. Betriebsbewilligung und Verbandsmitgliedschaft 
Die Kinderkrippe Sennhof verfügt über eine kantonale Betriebsbewilligung und 
ist Mitglied des Verbandes Kindertagesstätten der Schweiz. 
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5. Trägerschaft und Kinderkrippenleiterin 
Träger der Kinderkrippe ist der Verein Kinderkrippe Sennhof. Der Vorstand die-
ses Vereins ist für die Kinderkrippe verantwortlich. Die Krippe wird von einer 
diplomierten Krippenleiterin geführt. 
 
6. Personal 
Alle Mitarbeiterinnen verfügen über eine ihrer Funktion entsprechende Ausbil-
dung. Es werden bis zu zwei Lehrstellen für eine Fachfrau / einen Fachmann 
Betreuung angeboten werden. Eine Möglichkeit zur Mitarbeit besteht für maxi-
mal zwei Praktikantinnen. 
 
7. Öffnungszeiten 
Die Krippe ist Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Sie ist 
an den gesetzlichen Feiertagen, am Freitag nach Auffahrt, im Sommer zwei Wo-
chen, sowie zwischen Weihnacht und Neujahr geschlossen. Davon abgesehen 
kennt sie keine Schliessungstage. Vor Feiertagen schliesst die Krippe in der Re-
gel bereits um 16:00 Uhr.  
Vorbehalten bleibt der Fall höherer Gewalt, wie Krankheit mehrerer Mitarbeite-
rinnen o.ä. Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit ausgefallenen Tagen 
sind in jedem Fall ausgeschlossen. 
 
8. Tagesablauf 
Wir legen Wert auf einen strukturierten Tagesablauf und bieten folgende vier 
Betreuungs-Varianten: 
 
A 07.00 - 18.15 Uhr ganzer Tag  =  11.25 Std. 
B 07.00 - 13.30 Uhr Morgen mit Mittagessen  =  6.50 Std. 
C 11.30 - 18.15 Uhr Nachmittag mit Mittagessen  =  6.75 Std. 
D 13.00 - 18.15 Uhr Nachmittag ohne Mittagessen  =  4.25 Std. 
 
Die „Ganztags-„ und die „Morgenkinder“ (Variante A + B) werden zwischen 7.00 
Uhr und 8.50 Uhr in die Krippe gebracht. Ab 8.30 Uhr werden die Kinder in zwei 
Gruppen betreut. Sie beginnen mit einem Frühstück und gehen danach – immer 
altersgemäss – verschiedenen Aktivitäten und Themen nach. 
Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr wird zunächst das warme Mittagessen einge-
nommen. Anschliessend ist Ruhezeit, während der die Kinder entweder einer ru-
higen Aktivität nachgehen oder im Ruheraum einen Mittagsschlaf machen kön-
nen.  
Damit das Mittagessen und die Ruhezeit möglichst wenig gestört werden, sind 
die „Nachmittagskinder mit Essen“(Variante C) um 11.30 Uhr zu bringen, die 
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„Nachmittagskinder ohne Essen“ (Variante D) zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr 
zu bringen, respektive die „Morgenkinder“ (Variante B) zwischen 13.00 Uhr und 
13.30 Uhr abzuholen. 
Zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr werden die Kinder wieder in den zwei Gruppen 
betreut und gehen erneut altersgemässen Aktivitäten und Themen nach. 
Zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr bereiten sich die Kinder auf das Ende des 
Krippentages vor. Sie können nochmals frei spielen, helfen aber auch beim Auf-
räumen. 
In den Zeiten zwischen 8.50 Uhr bis 11.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr kön-
nen die Kinder nur in Absprache mit der Gruppenleiterin gebracht oder abgeholt 
werden. Zu dieser Zeit kann sich die Gruppe auf Spaziergängen oder Spielplät-
zen ausserhalb der Kinderkrippe befinden, oder es finden geregelte Sequenzen 
innerhalb der Gruppe statt. Einen Halbtag pro Woche verbringen die Kinder im 
Wald. 
Da die Kinderkrippe um 18.30 Uhr schliesst, erwarten wir die Eltern spätestens 
um 18.15 Uhr, damit noch ein kurzes Gespräch über den Tagesverlauf stattfin-
den kann. 
 
9. Kindergruppen 
Die Kinder werden in altersgemischten Gruppen betreut. Eine Kindergruppe um-
fasst in der Regel 11 Plätze. Kinder unter 18 Monaten und behinderte Kinder be-
anspruchen 1,5 Plätze. An Tagen, an denen eine Gruppe mehr als drei Kindergar-
ten-Kinder aufnimmt, kann diese Gruppe auch einen Platz mehr anbieten. 
Die Kinderkrippe bietet also insgesamt 22 Vollzeitbetreuungsplätze in zwei al-
tersgemischten Gruppen. Unter Vollzeitbetreuung ist ein Platz mit der Möglich-
keit zur Ganztagesbetreuung zu verstehen; ein solcher Platz kann dabei auch von 
zwei Kindern abwechselnd am Vormittag und Nachmittag genutzt werden. 
 
10. Aufnahmen 
10.1. Aufnahmebedingungen 
Es werden Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Kindergarten-Eintritt auf-
genommen. Für Kinder, die bereits vor dem Eintritt in den Kindergarten die Kin-
derkrippe besuchen, können auch in die Kindergartenzeit hineindauernde Betreu-
ungen angeboten werden. Die minimale Aufenthaltsdauer pro Woche sollte min-
destens 1½ Tage oder drei halbe Tage betragen, damit die Kinder angemessene 
Beziehungen knüpfen können. 
Die notwendige Betreuungszeit pro Kind wird mit den Eltern einzeln besprochen 
und verbindlich mittels Vertrag (siehe Beilage) schriftlich vereinbart. Darin wer-
den auch die minimalen und maximalen Aufenthaltszeiten pro Tag / Woche gere-
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gelt. Zusatztage müssen individuell vereinbart und bezahlt werden und sind nur 
möglich, wenn Platz dafür zur Verfügung steht. 
10.2. Aufnahmeverfahren 
Anfragen nach freien Plätzen werden direkt an die Krippenleiterin gerichtet. 
Interessierten Eltern zeigen wir nach Absprache gerne die Krippe. 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mittels Anmeldeformular. Bei grosser Nach-
frage nach freien Plätzen führen wir eine Warteliste. 
Sobald in absehbarer Zeit ein Platz frei wird, vereinbaren wir ein Gespräch mit 
den Eltern und stellen das Konzept vor. Dabei werden Abmachungen bezüglich 
weiterem Vorgehen wie Eintrittsdatum, Eingewöhnungszeit, Adressen, Telefon, 
Arzt, Krankheit getroffen. 
 
11. Zusammenarbeit mit den Eltern 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig. Das Kind verbringt einen 
grossen Teil des Tages in der Kinderkrippe. Der gegenseitige Austausch zwi-
schen Eltern und den Betreuungspersonen trägt dazu bei, das Kind besser zu 
verstehen, seinen Bedürfnissen gerecht zu werden und auf allfällige Schwierig-
keiten reagieren zu können. Die Eltern und die Gruppenleitung sind bei besonde-
ren Vorkommnissen zur gegenseitigen Information verpflichtet. Das Personal 
untersteht der Schweigepflicht. Die Eltern können jederzeit mit der Krippenlei-
terin oder der Gruppenleiterin ein Gespräch vereinbaren. Mindestens einmal im 
Jahr findet ein Elternanlass statt. 
Können sich die Krippenleitung und die Eltern über grundsätzliche Fragen nicht 
einigen, besteht jederzeit die Möglichkeit, das Problem dem Vereinsvorstand zu 
unterbreiten. 
 
12. Eingewöhnung 
Die Eingewöhnungszeit ist für das Kind, die Eltern und das Personal ausseror-
dentlich wichtig. Je nach Entwicklungsstand kann die Einlebezeit mehrere Wo-
chen bis mehrere Monate dauern. 
Es ist sehr förderlich, die Kinderkrippe mehrmals mit dem Kind zu besuchen, be-
vor es eintritt. An den ersten Tagen muss eine Bezugsperson des Kindes (Vater, 
Mutter, Tante, Onkel, Grossmutter) mit dem Kind in der Krippe anwesend sein. 
Am Anfang besucht das Kind die Krippe nur wenige Stunden. Zwischen den Eltern 
und den Erzieherinnen findet regelmässig ein Austausch über das Befinden des 
Kindes, seine Integration in die Gruppe und das pädagogische Verhältnis statt. 
Die Betreuerinnen setzen sich stark mit dem neu eintretenden Kind auseinander. 
Auf die Zeichen und Sicherheitsbedürfnisse des Kindes wird sensibel eingegan-
gen. Falls nötig, werden gewohnte Abläufe zugunsten des Kindes geändert. 
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Die Eingewöhnungszeit ist für uns abgeschlossen, wenn 
• Kind und Erzieherinnen sich aneinander gewöhnt haben (gegenseitiges An-

nehmen,  entspannte vertrauensvolle Momente, Akzeptanz von Regeln usw.) 
• das Kind sich von den Eltern lösen kann  
• Eltern uns ihr Vertrauen grundsätzlich entgegenbringen. 
 
13. Kleidung, Esswaren, eigene Spielsachen 
Die Kinder sollen der Witterung entsprechende bequeme Kleider tragen. Zusätz-
lich sollte immer Ersatzwäsche zur Verfügung stehen, je nach Jahreszeit evtl. in 
zweifacher Ausführung (möglichst angeschrieben). Dabei dürfen Gummistiefel, 
Regenhosen, und Regenjacke, sowie Hausschuhe nicht fehlen. 
Die Kinder erhalten folgende Mahlzeiten: 
• Znüni 
• Mittagessen für Kinder, die über Mittag in der Krippe sind 
• Zvieri 
• frisches Obst steht auch zwischendurch zur Verfügung 
Die Kinder dürfen zu Geburtstagen und besonderen Anlässen Kuchen, Zopf oder 
ähnliches mitbringen, ansonsten dürfen keine Süssigkeiten mitgebracht werden. 
Das Mittagessen wird täglich von einer Köchin frisch zubereitet. Dabei wird auf 
eine gesunde und kindergerechte Ernährung geachtet.  
Da es schön ist, etwas Vertrautes dabei zu haben, darf das Kind sein Lieblings-
spielzeug mitnehmen; auch ein Nuggi und/oder ein Kuscheltier gehören da dazu. 
Kostbare Sachen sollten aber besser zu Hause bleiben, da wir bei Verlust oder 
Beschädigung keine Haftung übernehmen. 
 
14. Krankheit 
Kranke Kinder müssen zu Hause bleiben. Hat das Kind oder eines seiner Famili-
enmitglieder eine ansteckende Krankheit (z.B. Röteln, Windpocken), so ist die 
Krippenleiterin zu informieren. 
Bei Erkrankungen oder Unfall des Kindes während des Aufenthaltes in der Kin-
derkrippe werden die Eltern vom Krippenpersonal sofort benachrichtigt. Bei an-
steckenden Krankheiten muss das Kind unverzüglich von der Krippe abgeholt 
werden. Wenn ein Kind dringend eine Arztkonsultation benötigt, sind die Fach-
personen der Kinderkrippe berechtigt, das Kind sofort in ärztliche Behandlung 
oder Spitalaufenthalt zu geben, in der Regel zu Frau Dr. med. Fichmann, unserer 
Hausärztin in Birmensdorf oder in ein nächstliegendes Spital. Für normale Arzt-
besuche oder Kontrolluntersuchungen sind die Eltern zuständig. 
Wird aus gesundheitlichen Gründen ein Transport des Kindes nötig, so ist die 
Kinderkrippe berechtigt, das Kind mit entsprechender Vorrichtung (Kindersitz) 
zu transportieren. 
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Bei Auftreten von physischen oder psychischen Unregelmässigkeiten kann die 
Krippenleiterin den Beizug weiterer Fachpersonen oder Fachstellen beantragen 
(z.B. den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, Familienberatung etc.). 
Allergien und andere Empfindlichkeiten müssen beim Eintrittsgespräch bespro-
chen werden. Ebenso sollte die Krippenleitung über ansteckende Krankheiten in 
der Familie orientiert werden. Braucht ein Kind spezielle Medikamente und Pfle-
gemittel, so müssen diese der Gruppenleiterin mit genauen Angaben bezüglich 
Einnahme abgegeben werden. 
 
15. Versicherung 
Die Eltern benötigen eine Haftpflichtversicherung und sind für die Kranken- und 
Unfallversicherung des Kindes verantwortlich. Allfällige Unfälle auf dem Weg 
von und zur Kinderkrippe, sowie während dem Betrieb müssen von der privaten 
Versicherung gedeckt werden. Die Kindertagesstätte verfügt über eine eigene 
Betriebshaftpflichtversicherung. 
 
16. Warteliste und Platzreservation 
Wir führen eine Warteliste, in welche Eltern ihr Kind oder ihre Kinder kostenlos 
eintragen lassen können. Kinder von Eltern, welche von der Gemeinde Birmens-
dorf unterstützt werden, Geschwister von Kindern, die bereits bei uns sind, so-
wie Kinder von Eltern, deren Arbeitgeber den Platz längerfristig fest finanziert, 
geniessen Priorität. Die Krippe kennt keine besondere Platzreservation. Für ei-
nen nicht beanspruchten Platz, der reserviert werden soll, wird der normale Ta-
rif in Rechnung gestellt. Eine solche Platzreservation kann für maximal zwei Mo-
nate erfolgen. Mit politischen Gemeinden und Firmen kann für einzelne Plätze 
eine andere Vereinbarung getroffen werden. 
 
17. Änderung des Vertrages / Kündigung 
Eine Änderung der in der Bertreuungsvereinbarung festgelegten Präsenzzeiten 
des Kindes ist der Krippenleiterin zwei Monate im Voraus auf Ende des Kalen-
dermonates schriftlich mitzuteilen. Im Rahmen der Möglichkeiten wird eine ent-
sprechend geänderte neue Betreuungsvereinbarung geschlossen 
Der Betreuungsplatz kann durch die Eltern oder durch die Krippe mit einer Frist 
von drei Monaten jeweils auf das Ende eines Kalendermonats schriftlich gekün-
digt werden. Im ersten Monat (Probezeit) kann der Vertrag von beiden Parteien 
unter Beachtung einer Kündigungsfrist von 7 Tagen auf das Monatsende gekün-
digt werden.  
Bei Austritt eines Kindes vereinbaren wir mit den Eltern ein Austrittsgespräch 
und werten rückblickend den Aufenthalt aus. Die anderen Kinder werden alters-
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gemäss über den Austritt des Kindes informiert. Mit einem Ritual wird das Kind 
verabschiedet. 
Wird das Kind ohne vorhergehende Kündigung aus der Krippe genommen, so ist 
für die Kündigungsdauer der normale Tarif zu entrichten. 
 
18. Hygiene und Sicherheit 
Die gesetzlichen Anforderungen an die Hygiene werden regelmässig durch das 
Lebensmittelinspektorat überprüft. 
Auf die Sicherheit der Kinder wird grosser Wert gelegt. Es besteht deshalb ein 
Hygiene- und ein Sicherheitskonzept. 
 
19. Tarife / Rabatte 
Es werden unterschiedliche, dem Alter und der Betreuungsintensität angepasste 
Tarife erhoben. Diese sind dem aktuellen Tarifblatt zu entnehmen. 
 
20. Depot 
Bei Vertragsabschluss wird eine einmalige Depotzahlung fällig. Die Betreuungs-
vereinbarung gilt erst nach Eingang dieser Depotzahlung auf dem Konto der Kin-
derkrippe Sennhof. Die Höhe des Depots ist dem aktuellen Tarifblatt zu ent-
nehmen. 
 
21. Zahlungsmodalitäten 
Das vereinbarte Betreuungsverhältnis wird auf Monatsbasis verrechnet. Die Mo-
natsgebühr errechnet sich aus den Betreuungstarifen gemäss Ziff. 2 des aktuel-
len Tarifblattes, die mit dem Faktor 4.2 multipliziert werden.  
Die Kosten für die vereinbarten Betreuungstage sind monatlich im Voraus zu be-
zahlen und müssen bis spätestens am fünften Tag jedes Monats auf dem Konto 
der Krippe eingehen. Eventuelle zusätzliche Tage (nur nach Absprache mit der 
Krippenleitung) werden separat verrechnet.  
Ferien oder andere Abwesenheiten des Kindes oder Betriebsferien der Krippe 
haben keine Reduktion der Monatsgebühr zur Folge.  
Der Fälligkeitstermin der Vereins-Mitgliederbeiträge wird vom Vorstand festge-
legt. Der erste Mitgliederbeitrag wird bei Vertragsabschluss fällig. 
 
22. Trägerverein  
Die Eltern werden mit Eingehen des Betreuungsverhältnisses automatisch Mit-
glied des Trägervereins Kinderkrippe Sennhof und verpflichten sich, den jährli-
chen Vereinsbetrag zu bezahlen (derzeit Fr. 100.--). Im übrigen gelten die Ver-
einsstatuten. Ein allfälliger Vereinsaustritt muss explizit durch schriftliche Mit-
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teilung an den Vorstand auch dann erfolgen, wenn die vorliegende Betreuungs-
vereinbarung gekündigt wird, andernfalls besteht die Mitgliedschaft weiter. 
 
23. Allgemeines 
Wir erwarten, dass die Eltern die Kinder pünktlich zu den vereinbarten Zeiten 
bringen und abholen. Wir behalten uns vor, verspätetes Abholen in Rechnung zu 
stellen (pro angebrochene Viertelstunde Fr. 10.--). 
Die Eltern benachrichtigen die Kinderkrippe bei Verspätung und melden das Kind 
im Voraus ab, falls es nicht in die Kinderkrippe kommt. Die Abmeldung ist aus 
Sicherheitsgründen obligatorisch. 
Die Eltern teilen mit, falls das Kind von einer „fremden“ Person abgeholt wird. 
Ansonsten werden die Kinder ausschliesslich den Eltern oder einer von ihnen be-
vollmächtigten Person übergeben. Grundsätzlich ist die Krippenleiterin oder die 
Gruppenleiterin zu informieren, wenn ein Kind von einer anderen Person abgeholt 
wird. 
Die Eltern teilen planbare Absenzen des Kindes (z.B. Ferien) so früh wie möglich 
mit. 
 
24. Organigramm 
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